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Politik Spezial 16.04.20 
 
Liebe Mitglieder,  
 
die öffentliche Debatte ist von einem Streit um die richtige Exit-Strategie aus dem Lockdown 

geprägt. Entscheidungen für den Kulturbereich sind erst für den 30. April zu erwarten, aber 

mit dem gestrigen Beschluss der MPK gibt es nun etwas mehr Klarheit für die kommenden 

Wochen. Ein erster Ausblick. 

 

Bleiben Sie gesund 

 

Ihr SPIO-Team 

 
 
I Die wichtigsten Informationen für die Filmwirtschaft
 

// Was wurde beschlossen?

Die weitgehenden Einschränkungen im All-

tag bleiben bis zum 3. Mai bestehen: 

• Es gelten weiterhin die Regeln des 

Social Distancing (1,5m Abstand, 

Aufenthalt in der Öffentlichkeit mit 

maximal einer nicht aus dem eige-

nen Haushalt stammenden Person) 

• Man soll weiter auf private Reisen 

im Inland (incl. überregionale Tages-

ausflüge) verzichten. 

• Die Nutzung von Alltagsmasken ins-

besondere im öffentlichen Perso-

nennahverkehr und beim Einkauf im 

Einzelhandel wird dringend empfoh-

len. 

• Religiöse Veranstaltungen sind wei-

terhin nicht erlaubt. 

• Restaurants und Gaststätten blei-

ben geschlossen. 

 

Erleichterungen werden in kleinen Schritten 

dort ermöglicht, wo es klare Schutzkonzepte 

gibt. Folgende Geschäfte können zusätzlich 

unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung 

des Zutritts und zur Vermeidung von Warte-

schlangen wieder öffnen: 

• alle Geschäfte bis zu 800 qm Ver-

kaufsfläche 

• unabhängig von der Verkaufsfläche 

Kfz-Händler, Fahrradhändler, Buch-

handlungen 

• Bibliotheken und Archive. 

 

Großveranstaltungen spielen in der Infekti-

onsdynamik eine große Rolle, deshalb blei-

ben diese mindestens bis zum 31. August 

2020 untersagt.  

 

Der Beschluss entspricht auch den Empfeh-

lungen der Europäischen Kommission, die 

in einer Roadmap mit Kriterien (Abflachung 

der Infektionsrate, Kapazität des Gesund-

heitssystem, Ausreichend Test- und Monito-

ringkapazität) und Prinzipien (Fokus auf öf-

fentliche Gesundheit, Koordinierung, Solida-

rität) vorgestellt wurden. 

 

Den Beschluss der Bundeskanzlerin und der 

Regierungschef*innen der Länder können 

Sie auf der Seite der Bundesregierung nach-

lesen.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_652
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/telefonschaltkonferenz-der-bundeskanzlerin-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-am-15-april-2020-1744228
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// Was bedeutet das für die Filmbranche?

 

Der gesamte Bereich von Kunst und Kultur 

war nicht Gegenstand der gestrigen Telefon-

konferenz. Ministerpräsident Markus Söder 

kündigte an, dass Entscheidungen für die-

sen Bereich – zusammen unter anderem mit 

Sportveranstaltungen – bei der nächsten Te-

lefonkonferenz am 30. April getroffen wer-

den.  

 

Kulturstaatsministerin Grütters begrüßte 

die Empfehlung, dass Bibliotheken und Ar-

chive unter Auflagen zur Hygiene wieder öff-

nen dürfen.  

 

Als Beispiel für das Verbot von Großveran-

staltungen wurden lediglich Bierfeste ge-

nannt – besonders betroffen sind aber auch 

Filmfestivals und Freiluftkinos. Als 

Größenordnung nannte u. a. Kanzleramts-

chef Helge Braun eine Mindestpersonenzahl 

von 1.000.  

 

Beim Großveranstaltungsverbot wird es 

auch stark auf die Umsetzung in den Verord-

nungen der Länder ankommen. Die Erfah-

rung im Kinobereich zeigen, dass die Unter-

schiede in den Verordnungen zu rechtlichen 

Unsicherheiten in der Praxis führen. So 

wurde in Hessen auch der Betrieb eines Au-

tokinos untersagt, während dies in anderen 

Bundesländern gestattet wurde. Hinter-

grund war, dass Freiluftkinos in der hessi-

schen Verordnung explizit verboten sind, an-

deren Verordnungen sprechen von Filmthe-

atern – dort wurden auch Autokinos zugelas-

sen.  

 
// Wie geht es weiter? 

 
Trotz der schrittweisen Öffnung wird das ge-

sellschaftliche und wirtschaftliche Leben in 

den nächsten Monaten von einer Normali-

sierung weit entfernt bleiben. Mit dem Be-

schluss setzt die Bundesregierung ihre Linie 

fort, die alle Maßnahmen daran ausrichtet, 

eine Überlastung des Gesundheitssystems 

zu verhindern. Maßgeblich ist dabei die Ver-

fügbarkeit von Intensivbetten. Schon eine 

leichte Erhöhung der Ansteckungszahlen 

könnte dazu führen, dass die Kapazitäts-

grenze im Sommer überschritten wird.  Bun-

deskanzlerin Merkel betonte daher, wie be-

grenzt der Spielraum für Erleichterungen 

auch in den kommenden Wochen bleibt.  

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung 

der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat 

in seinem Gutachten drei Szenarien entwi-

ckelt. In allen drei Szenarien beendet die 

Ausbreitung des Corona-Virus die sich ab-

zeichnende konjunkturelle Erholung abrupt, 

sodass eine Rezession im ersten Halbjahr 

2020 in Deutschland nicht zu vermeiden 

sein wird. Im Basisszenario erwartet der 

Sachverständigenrat für das Jahr 2020 ein 

jahresdurchschnittliches Wachstum des 

Bruttoinlandsprodukts (BIP) von –2,8 %. Im 

Jahr 2021 könnte das BIP um 3,7 % steigt. 

 

 

SPIO Hauptstadtbüro, 16. April 2020 

Heiko Wiese (hw), Julia Piaseczny (jp), Johannes Kagerer (jok) 

https://www.hessenschau.de/kultur/wegen-corona-geschlossen-autokino-gravenbruch-feiert-jubilaeum-ohne-gaeste,autokino-geburtstag-100.html
https://www.hessenschau.de/kultur/wegen-corona-geschlossen-autokino-gravenbruch-feiert-jubilaeum-ohne-gaeste,autokino-geburtstag-100.html
https://twitter.com/RegSprecher/status/1250485254638493697?s=20
https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/sondergutachten-2020.html

